
II. HETZE

Zuchthaus für Nachrichten aus der freien Welt

Urteil des Obersten Gerichts 
vom 4. März 1958 
— l a U s t  8/58 —

Der Angeklagte war seit Jahren ständiger Hörer westlicher 
Rundfunksender. In vielen Fällen verbreitete er die gehör
ten Hetznachrichten in Kreisen seiner Umgebung, hauptsäch
lich vor der Molkerei gegenüber anderen Milchfahrern. Der 
Zeuge Molkereimeister F. wies den Angeklagten wiederholt 
darauf hin, seine Hetztätigkeit einzustellen. Daran hielt sich 
der Angeklagte aber nicht, sondern verbreitete an den folgen
den Tagen wiederum Hetznachrichten.............................
Auf Grund dieser Feststellungen hat das Bezirksgericht den 
Angeklagten wegen Boykott- und Kriegshetze — Verbrechen 
gegen Art. 6 der Verfassung — zu einem Jahr und sechs Mo
naten Zuchthaus verurteilt.
Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung des Angeklag
ten. Sie konnte im Ergebnis keinen Erfolg haben.

Aus den Gründen:

Der Angeklagte hat über einen längeren Zeitraum jede Gelegenheit wahr
genommen, gegen andere Völker zu hetzen, den Militarismus zu verherr
lichen, die Arbeiter-und-Bauern-Macht zu diffamieren und gegen staat
liche Einrichtungen und gesellschaftliche Organisationen sowie ihre Funk
tionäre zu hetzen. Aus dem objektiven Tatgeschehen geht eindeutig das 
Bestreben des Angeklagten hervor, seine Mitbürger gegen die Maßnah
men unserer Regierung und ihrer führenden Staatsmänner einzunehmen, 
das Vertrauen der Bevölkerung an der Richtigkeit der Politik der Arbei
terklasse zu untergraben und die dem Frieden dienenden Bestrebungen 
der Völker herabzusetzen. Der Angeklagte hat demnach vorsätzlich staats-
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